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Vorwort 

In seinem Vorwort zu der Aufsatzsammlung »Beiträge zum Verfassungs-
recht der Kirche« (Kanonistische Studien und Texte, Bd. 39, Amsterdam 
1991) hat der Herausgeber der Reihe, Georg May, schon angekündigt, daß 
ein weiterer Band folgen soll. In der Zwischenzeit ist die Reihe vom Ver-
lagshaus Duncker & Humblot in Berlin übernommen worden. Um so mehr 
sehe ich Anlaß, meinem hoch geschätzten Kollegen und treuen Freund Ge-
org May und der inzwischen als Mitherausgeberio zeichnenden Akademi-
schen Direktorin Dr. Anna Egler sowie Herrn Professor Norbert Sirnon für 
den Verlag Duncker & Humblot meinen Dank dafür auszusprechen, daß 
die Ankündigung nunmehr verwirklicht werden konnte. 

Für den ersten Sammelband sind mit einer einzigen Ausnahme ältere 
Studien aus der Zeit vor der Promulgation des Codex Iuris Canonici ausge-
wählt worden. In dem vorliegenden zweiten Band überwiegen Arbeiten 
neueren Datums, die jedoch öfters auf ältere Studien zurückgehen, später 
weiterentwickelt und in den Kontext des CIC gestellt worden sind. Darauf 
wie auch auf Übersetzungen in andere Sprachen wird im Anhang näher hin-
gewiesen. 

Im allgemeinen ist die letzte Fassung für den Abdruck ausgewählt wor-
den, in Ausnahmefällen jedoch eine frühere, wenn diese schwerer zugäng-
lich und eingehender ist (z. B. Nr. 1). Die Abhandlung über »Die Communio 
Ecclesiarum als Gestaltgesetz der einen Kirche« (Nr. 2) konnte in ihrer ur-
sprünglichen Fassung erhalten bleiben, weil sie unabhängig vom kodikari-
schen Recht ganz aus den Konzilsdokumenten entwickelt ist. Sie darf wohl 
als die erste eingehende Auswertung der Konzilsaussage gelten, nach der 
die Gesamtkirche in und aus Teilkirchen besteht (LG 23, 1). Die hohe ekkle-
siologische Bedeutung des konziliaren Nebensatzes hat dann herausragen-
den Niederschlag in can. 2 § 1 SchemaLEF /1980 gefunden; auch nach Auf-
gabe dieses Gesetzesprojektes und dem infolgedessen nur zaghaften Nach-
klang in c. 368 CIC hat die Formel nichts von ihrer grundsätzlichen Bedeu-
tung für das katholische Kirchenverständnis eingebüßt. - Auch der Beitrag 
über die Kirchengliedschaft (Nr. 4) wird in seiner ursprünglichen Fassung 


